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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Glasampulle mit 
einem Aufbewahrungsabschnitt und einem Ver-
schlussabschnitt, die voneinander durch eine Soll-
bruchstelle getrennt sind, entlang derer der Ver-
schlussabschnitt zum Öffnen der Glasampulle von 
dem Aufbewahrungsabschnitt abreißbar ist.

[0002] Glasampullen sind Flaschen aus Glas die flu-
iddicht verschmolzen sind. Sie finden insbesondere 
zur Aufbewahrung von Injektionslösungen oder Vita-
minpräparaten oder Ähnlichem Anwendung.

[0003] Bekannt sind Glasampullen die in zwei Hän-
de genommen werden und dann Zerbrochen werden, 
damit man an den Inhalt gelangen kann.

Stand der Technik

[0004] Aus dem Stand der Technik, etwa der DE 
697 09 692 T2 oder der EP 1 009 356 B1 ist ein Ver-
bindungssystem für zwei Phiolen für gefriergetrock-
nete Produkte bekannt. Die darin offenbarte Glasam-
pulle weist an einem oberen Ende ein Außengewinde 
auf, auf das ein Adapter geschraubt wird. Der Adap-
ter hat eine Dichtmembrane welche durchstoßbar 
ausgestaltet ist. Es ist jedoch dort nötig, mit einer se-
paraten durchstoßenden Vorrichtung das Öffnen der 
Glasampulle mittels eines Durchstoßens der Dicht-
membran zu bewirken.

[0005] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
Glasgefäße wie kleine Ampullen, Probengläser, 
Vails, Glasflaschen und Behälter, bei denen der Inhalt 
direkt in das Glasgefäß eingeschmolzen ist. Als Inhalt 
dienen Flüssigkeiten oder pulverförmigen Substan-
zen vorgesehen. Für das Schließen des Glasgefäßes 
werden herkömmliche Einschmelzverfahren verwen-
det. Derartige Glasampullen sind aus dem Stand der 
Technik bekannt. Diese Glasampullen, welche den 
Inhalt der Glasbehältnisse absolut gasdicht ver-
schließen, werden mittels des Abbrechens eines Ab-
schnittes der Glasampulle, entlang einer Sollbruch-
stelle, geöffnet. Dazu muss ein Glasgefäß, etwa eine 
Glasampulle oder eine Phiole in beide Hände des 
Operateurs genommen werden, und eine Biegespan-
nung in das Glasbehältnis eingebracht werden. Dies 
geschieht standardgemäß dadurch, dass der Opera-
teur zumindest mit Daumen und Zeigefinger der ei-
nen Hand den einen Teil der Glasampulle festhält und 
zumindest mit Daumen und Zeigefinger der anderen 
Hand einen anderen Teil der Glasampulle, auf der an-
deren Seite der Sollbruchstelle festhält. Danach wird 
eine Brechbewegung ausgeführt. Damit eine Brech-
bewegung durchgeführt werden kann, wird der Ope-
rateur, aus ergonomischen Gründen, die Glasampul-
le in die Waagrechte drehen. Dies hat den großen 
Nachteil, dass beim Öffnen, d.h. beim Zerbrechen 
der Glasampulle, der Inhalt auslaufen kann. Auch 

verletzt sich der Operateur im Stand der Technik häu-
fig mit den scharten Schnittkanten und daran abste-
henden Glassplittern.

[0006] Es finden auch andere Glasgefäße in Che-
mie, Pharmazie, der Lebensmittelchemie, der Medi-
zin und anderen Anwendungsbereichen Anwendung. 
So ist das Verschließen von Glasgefäßen auch mit-
tels Korken, Gummi, Glasstopsel, Dreh- und Steck-
verschlüssen bekannt, welche jedoch den Nachteil 
aufweist, dass diese nie hundertprozentig dicht sind. 
Es ist auch bekannt Glasampullen mit ganz kleinen 
Öffnungen herzustellen, die mittels einer Flamme an 
einer kapillarähnlichen Stelle zugeschmolzen wer-
den. Es ist jedoch nicht möglich, bei diesen Glasam-
pullen große Öffnungen vorzusehen, damit große 
und sperrige Inhalte aufgenommen werden können. 
Durch diese kapillarähnlichen Öffnungen ist es auch 
nicht möglich zähviskose Flüssigkeiten oder pulver-
förmige Substanzen durch eine solch enge Öffnung 
in das Innere des Glasgefäßes zu befördern.

Aufgabenstellung

[0007] Es ist somit Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung die Nachteile aus dem Stand der Technik zu 
vermeiden.

[0008] Diese Aufgabe wird gattungsgemäß dadurch 
gelöst, dass der Verschlussabschnitt ein Außenge-
winde aufweist, auf dass eine Kappe derart auf-
schraubbar ist, dass eine zum Abreißen benötigte 
Bruchspannung in die Sollbruchstelle einbringbar ist.

[0009] Eine derartige Ausgestaltung hat zahlreiche 
Vorteile. So schützt die aufgeschraubte Kappe die 
Glasampulle bei Transport und Lagerung vor Bruch. 
Besonders bei der Lagerung bleibt die vorgefertigte 
Sollbruchstelle frei von Verschmutzungen wie Staub 
und Bakterien. Ein Öffnen der Glasampulle ist durch 
eine kleine Verdrehung der Kappe möglich. Die Am-
pulle kann senkrecht stehend geöffnet werden, so 
dass ein Verschütten des Ampulleninhaltes verhin-
dert wird. Es werden auch ruckartige Bewegungen 
beim Öffnen, sowie das Schräghalten der Ampulle 
beim Öffnen vermieden. Dadurch wird die Verlet-
zungsgefahr und die Gefahr des Verschüttens deut-
lich reduziert. Dadurch das eine definierte Kraft ein-
gebracht wird, lassen sich nun auch große Öffnungs-
durchmesser erreichen. In Folge dessen lassen sich 
auch grobkörnige Inhalte, zähviskose Flüssigkeiten 
oder sperrige Inhalte in die Glasampulle einfüllen und 
auch wieder entnehmen. In herkömmlicher Weise 
lässt sich der Inhalt, so er flüssig ist, mit einer Spritze 
aus der Glasampulle, nämlich dem Aufbewahrungs-
abschnitt, absaugen.

[0010] Besonders vorteilhaft ist es, wenn eine Aus-
gestaltungsvariante beim Aufschrauben der Kappe, 
eine im Wesentlichen entlang der Längsachse der 
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Glasampulle wirkende Kraft in die Glasampulle ein-
bringbar ist.

[0011] Auch ist von besonderen Vorteil, wenn ein 
dem Aufbewahrungsabschnitt zugewandter Absatz 
der Kappe einseitig und exzentrisch auf einen die 
Längsvorschubbewegung der Kappe verhindernden 
Blockierabsatz während des Aufschraubens trifft, da 
dadurch ein Abknicken des Verschlussabschnittes in 
Bezug auf den Aufbewahrungsabschnitt erzwungen 
wird. Allein das Aufschrauben der Kappe resultiert in 
einem Öffnen der Glasampulle auf einfachste Weise.

[0012] Es ist weiterhin vorteilhaft, wenn die Bruch-
spannung als Biegespannung und/oder Zugspan-
nung einbringbar ist, da dadurch ein glatterer Rand, 
zur Verminderung der Schnittverletzungsgefahr an 
den scharten Glaskanten, erreicht wird.

[0013] Um ein Abstützen der Kappe auf einem Blo-
ckierabsatz besonders einfach zu gewährleisten, ist 
es von Vorteil, wenn in einer Ausgestaltungsvariante 
die Kappe zumindest ein schräges Ende aufweist.

[0014] Wenn eine Fläche durch die dem Aufbewah-
rungsabschnitt zugewandten Ende der Kappe schräg 
zur Längsachse des Verschlussabschnittes ausge-
richtet ist, so ist in jedem Fall sichergestellt, dass ein 
Ende der Kappe zuerst auf den Blockierabsatz trifft 
und ein Abknicken des Verschlussabschnittes von 
dem Aufbewahrungsabschnittes entlang der Soll-
bruchstelle durch das Eindrehen der Kappe definiert 
erfolgt. Kleine Bewegungen, insbesondere Drehun-
gen der Kappe, lösen somit den definierten Bruch der 
Glasampulle mit einhergehendem Öffnen der Glas-
ampulle auf. Selbst ungeübtes Hilfspersonal kann auf 
diese Weise sicher und einfach eine Glasampulle mit 
kritischem Inhalt öffnen. Auch wird vermieden, das 
Glassplitter in das Innere des Aufbewahrungsab-
schnittes gelangen und den Inhalt kontaminieren.

[0015] Besonders einfach lassen sich die Einzeltei-
le, Verschlussabschnitt, Aufbewahrungsabschnitt 
und Kappe zusammenbauen wenn die Längsachse 
des Verschlussabschnittes deckungsgleich mit der 
Längsachse des Aufbewahrungsabschnittes 
und/oder der Längsachse der Kappe ist.

[0016] Das Außengewinde lässt sich selbst nach 
dem Abreißen des Verschlussabschnittes nutzen, 
wenn das Außengewinde sich bis in den Aufbewah-
rungsabschnitt erstreckt. Eine solche Ausgestal-
tungsvariante ist somit ebenso vorteilhaft.

[0017] Wenn zwischen dem Anfang und dem Ende 
des Außengewindes ein aussengewindefreier Be-
reich vorhanden ist, so lässt sich in dieser Ausgestal-
tung vorteilhafterweise ein mit einem Innengewinde 
versehenes Verschlusselement einfach auf das Au-
ßengewinde aufsetzen und der Aufbewahrungsab-

schnitt verschließen.

[0018] Das Abreißen des Verschlussabschnittes 
von dem Aufbewahrungsabschnitt ist dann beson-
ders problemfrei, in Anbetracht der Wiederver-
schließbarkeit des Aufbewahrungsabschnittes, wenn 
die Sollbruchstelle in dem außengewindefreien Be-
reich angeordnet ist.

[0019] Wenn die Kappe zumindest an einem Ende 
ein Innengewinde aufweist, so lässt sich in dieser 
vorteilhaften Ausgestaltungsvariante die Kappe pro-
blemlos auf das Außengewinde aufschrauben.

[0020] Die Kappe schützt im aufgeschraubten Zu-
stand den Inhalt des Aufbewahrungsabschnittes und 
den Verschlussabschnitt im abgerissenen Zustand 
des Verschlussabschnittes von der Glasampulle 
dann besonders gut, wenn die Kappe an einem Ende 
geschlossen ist.

[0021] Wenn die Kappen an beiden Enden ein In-
nengewinde aufweist, so kann mit dem einen Innen-
gewinde der Verschlussabschnitt abgerissen werden 
und mit dem anderen Innengewinde der Aufbewah-
rungsabschnitt verschlossen werden, während der 
abgerissene Verschlussabschnitt in dem einen Ende 
der Kappe noch gesichert ist.

[0022] Ein Auslaufen von Flüssigkeit aus dem Auf-
bewahrungsabschnitt im abgerissenen Zustand des 
Verschlussabschnittes vom Aufbewahrungsabschnit-
tes ist dann besonders vorteilhaft verhindert, wenn 
die Innengewinde von einer die Kappe verschließen-
den durchgehenden fluiddichten Barriere getrennt 
sind.

[0023] Wenn der Blockierabsatz einen an dem Auf-
bewahrungsabschnitt anbringbaren Ring umfasst, so 
kann vorteilhafterweise in dieser Ausgestaltungsvari-
ante der Blockierabsatz auch noch an fertiggestellten 
Glasampullen befestigt werden.

[0024] Besonders einfach lässt sich dies Erreichen, 
wenn der Ring unterbrochen ist und/oder als Clip 
ausgestaltet ist. Bei einer solchen Ausgestaltungsva-
riante lässt sich der Ring einfach auf den Aufbewah-
rungsabschnitt aufclipsen und bietet den nötigen Wi-
derstand entlang der Längsvorschubrichtung wäh-
rend des Aufdrehens der Kappe auf den Verschluss-
abschnitt für die Kappe.

[0025] Fertigungstechnisch lässt sich, etwa durch 
Glasblastechniken auch ganz einfach der Blockierab-
satz integral aus dem Material des Aufbewahrungs-
abschnittes fertigen. Es lassen sich dadurch Zeit und 
Kosten bei der Herstellung der Glasampulle reduzie-
ren. Wenn der Blockierabsatz integral mit der Glas-
ampulle verbunden ist, so wird auch die Integrität der 
Glasampulle verbessert.
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[0026] Wenn das eine offene Ende der Kappe zum 
Öffnen der Glasampulle verwendbar ist und das an-
dere offene Ende zum Verschließen der geöffneten 
Glasampulle verwendbar ist, so lässt sich vorteilhaf-
terweise mit dieser Ausgestaltungsvariante das Öff-
nen und Verschließen mit Hilfe von demselben Werk-
zeug realisieren. Die Handhabbarkeit einer solchen 
Glasampulle wird dadurch weiter erhöht. Auch die 
Vielseitigkeit der Anwendbarkeit wird erhöht.

[0027] Um das kostengünstige Entsorgen des ab-
gerissenen Verschlussabschnittes zu ermöglichen 
und dies auch gleichzeitig noch sicher unter Aus-
schluss von Verletzungsrisiken für Dritte zu ermögli-
chen, ist es von Vorteil die Kappe aus Kunststoff zu 
fertigen.

[0028] Wenn die Fläche durch die schrägen Enden 
der Kappe zu der Längsachse der Kappe um ca. 45°
bis 60°, vorzugsweise 81° geneigt ist, so lässt sich 
ein optimaler Wirkgrad zwischen der Drehung und 
dem resultierenden Abriss erreichen.

[0029] Um die Glasampulle schon während des 
Transport und der Lagerung vor Verschmutzung zu 
Schützen, ist es besonders vorteilhaft, wenn die Soll-
bruchstelle von der Kappe überdeckt ist, da dadurch 
Verschmutzungen nicht an die Sollbruchstelle gelan-
gen können, und somit später, nach Öffnen der Glas-
ampulle, durch Abriss des Verschlussabschnittes von 
dem Aufbewahrungsabschnitt, Schmutz nicht in das 
Innere des Aufbewahrungsabschnittes gelangen 
kann, oder auch nicht von dem Inhalt nach Überflie-
ßen der Sollbruchstelle benetzt werden kann. Da-
durch wird die Anwendung im Medizinbereich noch 
einfacher.

Ausführungsbeispiel

[0030] Im Folgenden werden Ausführungsbeispiele 
der vorliegenden Erfindung anhand einer Zeichnung 
näher erläutert. Es zeigen:

[0031] Fig. 1 eine erfindungsgemäße Glasampulle 
mit Aufbewahrungsabschnitt, einem Verschlussab-
schnitt und einer Kappe, in einem Teilquerschnitt, wo-
bei die Kappe mit einem schrägen Ende einen Wulst 
des Aufbewahrungsabschnittes bereits berührt,

[0032] Fig. 2 die Glasampulle aus Fig. 1 mit Aufbe-
wahrungsabschnitt, Verschlussabschnitt und Soll-
bruchstelle, ohne Kappe in einer Ansicht von vorne,

[0033] Fig. 3 die Glasampulle aus Fig. 2 mit aufge-
schraubter Kappe,

[0034] Fig. 4 die Glasampulle aus Fig. 3, wobei die 
Kappe teilausgebrochen dargestellt ist,

[0035] Fig. 5 die Glasampulle entsprechend der 

Fig. 1 bis Fig. 4 in Ansicht von vorne, wobei der Ver-
schlussabschnitt entlang der Sollbruchstelle abgeris-
sen ist und in der Kappe aufgenommen ist,

[0036] Fig. 6 die Glasampulle aus Fig. 5 in Ansicht 
von vorne mit Teilausbruch der Kappe, wobei die Auf-
nahme des Verschlussabschnittes in der Kappe dar-
gestellt ist,

[0037] Fig. 7 eine weitere erfindungsgemäße Glas-
ampulle mit verlängertem, aber unterbrochenem Au-
ßengewinde auf dem Verschlussabschnitt, welche 
sich in den Aufbewahrungsabschnitt erstreckt, in ei-
nem Teilquerschnitt, wobei die Kappe 2 Innengewin-
deabschnitte aufweist, die voneinander durch eine 
fluiddichte Barriere getrennt sind,

[0038] Fig. 8 die Glasampulle gemäß der Ausge-
staltungsvariante aus Fig. 7 mit abgerissenem Ver-
schlussabschnitt, welcher in dem einen schrägen 
Ende der Kappe aufgenommen ist,

[0039] Fig. 9 den verschlossenen Aufbewahrungs-
abschnitt mit dem mit einem anderen Innengewinde 
versehenen Ende der Kappe, gemäß Fig. 7 und 
Fig. 8, in einem Teilquerschnitt,

[0040] Fig. 10 eine alternative Verschlusskappe in 
einem Teilquerschnitt,

[0041] Fig. 11 ein alternativer Ring als Blockierab-
satz in einer Draufsicht,

[0042] Fig. 12 der Ring aus Fig. 11 in einem Schnitt 
entlang der Linie XII aus Fig. 11.

[0043] In Fig. 1 ist die Glasampulle 1 dargestellt. Im 
oberen Bereich der Glasampulle ist ein Verschluss-
abschnitt 2 vorgesehen. Der Verschlussabschnitt 2
weist ein Außengewinde 3 auf. Über den Verschluss-
abschnitt, insbesondere über das Außengewinde 3
ist eine Kappe 4 gezogen. Die Kappe 4 ist auf das Au-
ßengewinde 3 aufgeschraubt. Unterhalb des Ver-
schlussabschnittes 2 ist ein Aufbewahrungsabschnitt 
5 vorgesehen. Der Bereich zwischen dem Ver-
schlussabschnitt 2 und dem Aufbewahrungsab-
schnitt 5 ist als Sollbruchstelle 6 ausgebildet. Die 
Wandstärke im Bereich der Sollbruchstelle 6 der 
Glasampulle 1 ist nirgends dünner. Bei Aufbringen ei-
ner Biegespannung oder Torsionsspannung in die 
Glasampulle, bricht der Verschlussabschnitt 2 vom 
Aufbewahrungsabschnitt 5 entlang der Sollbruchstel-
le 6 ab. Der Aufbewahrungsabschnitt 5 weist am obe-
ren Ende umlaufend einen Blockierabsatz 7 auf. Der 
Blockierabsatz 7 als Wulst aus dem Glasmaterial des 
Glasaufbewahrungsabschnittes 5, also der Glasam-
pulle 1 ausgebildet. Die Glasampulle 1, mit dem Ver-
schlussabschnitt 2 und dem Aufbewahrungsab-
schnitt 5 wird aus Glas gefertigt. Der Aufbewahrungs-
abschnitt ist mit einem Inhalt, etwa Flüssigkeit oder 
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festen Stoffen gefüllt. Nach der Befüllung ist der auf-
gesetzte Verschlussabschnitt 2 mittels einer Flamme 
integral auf den Aufbewahrungsabschnitt gasdicht 
aufgeschweißt worden, und zwar durch einen Auf-
schmelzprozess und einen Erkaltungsprozess. Die 
Kappe 4 ist an dem einen Ende geschlossen und an 
dem anderen offen. Der Innendurchmesser der Kap-
pe 4 entspricht im Wesentlichen dem Außendurch-
messer des Verschlussabschnittes 2. An dem offe-
nen Ende 8 weist die Kappe 4 ein schräges Ende 8
auf. Der von dem anderen Ende, welches geschlos-
sen ist, am weitesten entfernteste Teil des Endes 8, 
nämlich ein schräger Abschnitt, gerät als erstes wäh-
rend des Aufschraubens der Kappe 4 auf den Ver-
schlussabschnitt 2 in Kontakt mit dem Blockierab-
schnitt 7. Ein Aufschrauben der Kappe 4 auf den Ver-
schlussabschnitt wird durch das Versehen der Kappe 
4 mit einem Innengewinde 9 ermöglicht.

[0044] Das Innengewinde 9 erstreckt sich von dem 
Ende 8 bis tief in das Innere der Kappe 4 hinein. In 
dem hier dargestellten Ausgestaltungsbeispiel, er-
streckt sich das Innengewinde 9 jedoch nicht bis zum 
geschlossenen Ende. Das Innengewinde 9 und das 
Außengewinde 3 sind metrische Gewinde. Aber auch 
andere Gewindevarianten sind möglich.

[0045] Die Fig. 2 bis Fig. 6 zeigen das Öffnen der 
Glasampulle 1. In allen Figuren werden für dieselben 
Elemente dieselben Bezugszeichen verwendet. So 
ist in Fig. 2 die Glasampulle 1 mit dem Verschlussab-
schnitt 2 und dem Aufbewahrungsabschnitt 5 darge-
stellt. Auch das Außengewinde 3 ist gut zu erkennen. 
In Fig. 3 ist die aufgesetzte Kappe 4 auf den Ver-
schlussabschnitt 2 mit dem Außengewinde 3 darge-
stellt. Auch ist eine Fläche 10 dargestellt, auf der das 
schräge Ende 8 der Kappe 4 aufsteht. Die Fläche 10
verläuft durch das Ende 8 der Kappe 4. In Fig. 4 ist in 
dem Teilausschnitt der aufgenommene Verschluss-
abschnitt in der Kappe 4 zu erkennen. In Fig. 5 ist die 
Kappe 4 mit darin aufgenommen Verschlussab-
schnitt 2 direkt nach Abriss des Verschlussabschnit-
tes von dem Aufbewahrungsabschnitt dargestellt. In 
Fig. 6 ist der noch aufgenommene Verschlussab-
schnitt 2 in der Kappe 4 dargestellt. Der Verschluss-
abschnitt ist entlang der Sollbruchstelle von dem Auf-
bewahrungsabschnitt 5 abgerissen.

[0046] In Fig. 7 ist eine weitere Ausgestaltungsvari-
ante einer Glasampulle 1 dargestellt. Die Glasampul-
le 1 weist ein Verschlussabschnitt 2 auf. Auf dem Ver-
schlussabschnitt 2 ist ein Außengewinde 3 befindlich, 
was sich jedoch bis in den Bereich des Aufbewah-
rungsabschnittes 5 erstreckt.

[0047] Die Kappe 4 ist im unterem Abschnitt, im Be-
reich des Teils des Außengewindes 2, welches am 
Aufbewahrungsabschnitt 2 befindlich ist, innengewin-
defrei ausgestaltet.

[0048] In dem Bereich einer Sollbruchstelle 6, zwi-
schen dem Verschlussabschnitt 2 und dem Aufbe-
wahrungsabschnitt 5 ist das Außengewinde 3 jedoch 
unterbrochen. Eine Kappe 4 mit zwei Enden ist auf 
das Außengewinde 3 aufgeschraubt. Die Kappe 4
weist auf beiden Enden ein Innengewinde 9 auf. Auf 
der einen Seite weist die Kappe ein schräges Ende 8
auf. Auf dieser Seite zieht sich das Innengewinde 
weit in das Innere der Kappe 4 hinein. zwischen den 
Innengewinden 9, des einen Endes und des anderen 
Ende der Kappe 4, ist jedoch ein Bereich ohne Innen-
gewinde 9 vorgesehen. Auch sind die Innengewinde 
9 durch eine fluiddichte Barriere 11 voneinander ge-
trennt. Der Verschlussabschnitt 2 ist in das offene 
Ende 8 eingeschraubt. Auch ein Teil des Aufbewah-
rungsabschnitts 5 ist in das offene Ende 8 der Kappe 
4 eingeschraubt. Der vorragendste Teil des schrägen 
Endes 8 der Kappe 4 gerät in Kontakt mit dem Aufbe-
wahrungsabschnitt 5, und zwar einem Blockierabsatz 
7, der in Fig. 7 die Wandung ist. Wird nun die Kappe 
weiter aufgeschraubt, so bricht die Glasampulle ent-
lang der Sollbruchstelle.

[0049] In Fig. 8 ist der abgebrochene Verschlussab-
schnitt, welcher in der Kappe 4 aufgenommen ist, 
dargestellt. Es ist auch möglich die Kappe 4 aus dem 
Aufbewahrungsabschnitt 5 wieder zurückzudrehen, 
so dass das Ende 8 im Bereich der Sollbruchstelle 6
befindlich ist, um dann einfach in herkömmlicher Wei-
se den Verschlussabschnitt abzubrechen. Auch dies 
ist in Fig. 8 zu erkennen.

[0050] In Fig. 9 ist die um 180° gedrehte Kappe 4
aus Fig. 7 und Fig. 8 dargestellt. Auf der einen Seite 
der Kappe 4, mit dem schrägen Ende 8, ist der Ver-
schlussabschnitt 2 noch aufgenommen, während das 
andere Ende der Kappe 4 mit dem Innengewinde 9
auf das Außengewinde 3 des Aufbewahrungsab-
schnittes 5 aufgeschraubt ist und mittels der Fluid un-
durchlässigen Barriere den Aufbewahrungsabschnitt 
5 wiederverschließt.

[0051] In den Fig. 11 und Fig. 12 ist ein Ring 12 dar-
gestellt. Der Ring 12 ist aus Plastik gefertigt der auf 
der einen Seite durchgängig geschlitzt ist und auf der 
anderen Seite derart geschlitzt ist, dass ein kleiner 
Haltebereich 13 beide Hälften des Ringes 12 im Sin-
ne eines Filmscharniers zusammenhält. Der Haltebe-
reich 13 hat auch eine federnde Wirkung.

[0052] Der Ring 12 wird auf die Glasampulle 1 im 
Bereich der Sollbruchstelle 6 aufgesetzt und bietet 
der Kappe beim Aufschrauben in Längsrichtung ei-
nen Widerstand, ähnlich dem Blockierabsatz 7, ins-
besondere für das Ende 8 beim Aufschrauben der 
Kappe 4 auf das Außengewinde 3. Der Ring 12 stützt 
sich dabei auf dem Außengewinde 3, des Aufbewah-
rungsabschnitts 5 ab. Auch die Ausgestaltung des 
Ringes 12 als Hülse ist möglich.
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[0053] Im Folgenden wird die Funktions- und Wir-
kungsweise der vorliegenden Erfindung beschrieben.

[0054] In Fig. 10 ist eine weitere Kappe 4 darge-
stellt, welche oben geschlossen ist und unten offen 
ist. Wobei im Inneren ein Innengewinde 9 vorgese-
hen ist. Diese Kappe 4 wird lediglich zum Verschlie-
ßen des Aufbewahrungsabschnittes 5 verwendet. 
Dabei wird das Innengewinde in Wirkeingriff mit dem 
Außengewinde 3 gebracht.

[0055] Eine Glasampulle 1 in der ein Inhalt in einem 
Aufbewahrungsabschnitt 5 enthalten ist, weist entwe-
der schon eine Sollbruchstelle 6 auf, oder diese wird 
nachträglich entweder mittels Einschleifens einge-
bracht. Oberhalb der Sollbruchstelle ist der Ver-
schlussabschnitt und unterhalb ist der Aufbewah-
rungsabschnitt 5. Der Verschlussabschnitt 2 weist ein 
Außengewinde 3 auf. Das Außengewinde 3 ist ent-
weder auch schon vorgeformt oder nachträglich 
durch Bearbeitungsverfahren eingebracht worden. 
Eine Kappe 4, vorzugsweise aus Kunststoff, weist ein 
Innengewinde auf und wird auf das Außengewinde 3
des Verschlussabschnittes 2 aufgeschraubt. Die 
Kappe 4 hat ein schräges Ende 8, welches dem Auf-
bewahrungsabschnitt 5 zugewandt ist. Die Kappe 
wird solange eingedreht, bis das schräge Ende 8 mit 
einem Abschnitt, in Wirkkontakt mit einem Blockier-
absatz 7, vorzugsweise der Wandung des Aufbewah-
rungsabschnittes 5 in Wirkkontakt gerät. Zum Öffnen 
der Glasampull 1 wird nun die Kappe 4 definiert wei-
tergedreht. Eine Bruchspannung in der Glasampulle 
wird erzeugt. Die Bruchspannung wird als Bie-
gespannung eingebracht, wodurch der Verschluss-
abschnitt entlang der Sollbruchstelle 6 vom Aufbe-
wahrungsabschnitt 5 abreißt. Der Verschlussab-
schnitt 2 ist nun in der Kappe 4 enthalten. Mit einer 
separaten Kappe 4 kann der Aufbewahrungsab-
schnitt verschlossen werden. Dies ist dann beson-
ders einfach, wenn das Außengewinde 3 sich bis in 
den Aufbewahrungsabschnitt 5 erstreckt. Alternativ 
kann die Kappe 4 auf der dem schrägen Ende 8 ab-
gewandten Seite ebenfalls ein Innengewinde 9 auf-
weisen, mit Hilfe dessen die Glasampulle 1 insbeson-
dere der Aufbewahrungsabschnitt 5 verschlossen 
werden kann. Über einen Ring 12 kann auch die 
Höhe des Aufsetzens des schrägen Endes 8 der 
Kappe 4 auf den Aufbewahrungsabschnitt definiert 
werden.

Patentansprüche

1.  Glasampulle (1) mit einem Aufbewahrungsab-
schnitt (5), und einem Verschlussabschnitt (2), die 
voneinander durch eine Sollbruchstelle (6) getrennt 
sind, entlang derer der Verschlussabschnitt (2) zum 
Öffnen der Glasampulle (1) von dem Aufbewah-
rungsabschnitt (5) abreißbar ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Verschlussabschnitt (2) ein Au-
ßengewinde (3) aufweist, auf dass eine Kappe (4) 

derart aufschraubbar ist, dass eine zum Abreißen be-
nötigte Bruchspannung in die Sollbruchstelle (6) ein-
bringbar ist.

2.  Glasampulle (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass beim Aufschrauben der Kappe 
(4) eine im Wesentlichen entlang der Längsachse der 
Glasampulle (1) wirkende Kraft in die Glasampulle (1) 
einbringbar ist.

3.  Glasampulle (1) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass ein dem Aufbewah-
rungsabschnitt (5) zugewandter Absatz der Kappe 
(4) einseitig und exzentrisch auf einen die Längsvor-
schubbewegung der Kappe (4) verhindernden Blo-
ckierabsatz (7) während des Aufschraubens trifft.

4.  Glasampulle (1) nach einem der Anspruch 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Bruchspan-
nung als Biegespannung und/oder Zuspannung ein-
bringbar ist.

5.  Glasampulle (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Kappe (4) zumindest ein schräges Ende (8) 
aufweist.

6.  Glasampulle (1) nach einem der voranstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
Fläche (10) durch das dem Aufbewahrungsabschnitt 
(5) zugewandten Ende der Kappe schräg zur Längs-
achse des Verschlussabschnittes (2) ausgerichtet ist.

7.  Glasampulle (1) nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Längsachse des Verschluss-
abschnittes (2) deckungsgleich mit der Längsachse 
des Aufbewahrungsabschnittes (5) und/oder der 
Längsachse der Kappe (4) ist.

8.  Glasampulle (1) nach einem der voranstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Außengewinde (3) sich bis in den Aufbewahrungsab-
schnitt (5) erstreckt.

9.  Glasampulle (1) nach einem der voranstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwi-
schen dem Anfang und dem Ende des Außengewin-
des (3) ein außengewindefreier Bereich vorhanden 
ist.

10.  Glasampulle (1) nach Anspruch 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass in dem außengewindefreien 
Bereich die Sollbruchstelle (6) angeordnet ist.

11.  Glasampulle (1) nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Kappe (4) an zumindest einem Ende ein Innenge-
winde (9) aufweist.

12.  Glasampulle (1) nach einem der voranste-
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henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Kappe (4) an einem Ende geschlossen ist.

13.  Glasampulle (1) nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Kappe (4) an beiden Enden ein Innengewinde 
aufweist.

14.  Glasampulle (1) nach Anspruch 13, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Innengewinde (9) von ei-
ner die Kappe (4) verschließenden durchgängigen 
fluiddichten Barriere (11) getrennt sind.

15.  Glasampulle (1) nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Blockierabsatz (7) einen an dem Aufbewahrungs-
abschnitt (5) anbringbaren Ring (12) umfasst.

16.  Glasampulle (1) nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Ring (12) unterbrochen ist und/oder als Clip aus-
gestaltet ist.

17.  Glasampulle (1) nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Blockierabsatz (7) integral aus dem Material des 
Aufbewahrungsabschnittes (5) gefertigt ist.

18.  Glasampulle (1) nach Anspruch 17, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Blockierabsatz (7) integral 
mit der Glasampulle (1) verbunden ist.

19.  Glasampulle (1) nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
das ein offenes Ende der Kappe (4) zum Öffnen der 
Glasampulle (1) verwendbar ist und das andere offe-
ne Ende zum Verschließen der geöffneten Glasam-
pulle (2) verwendbar ist.

20.  Glasampulle (1) nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Kappe (4) aus Kunststoff gefertigt ist.

21.  Glasampulle (1) nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Fläche (10) durch die schrägen Enden (8) der 
Kappe (4) zu der Längsachse der Kappe (7) um ca. 
45° bis 60°, vorzugsweise 81° geneigt ist.

22.  Glasampulle (1) nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Kappe (4) die Sollbruchstelle (6) überdeckt.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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